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An den Grossen Rat 12.5094.02 

 
FD/P125094 
 
Basel, 18. Juni 2014 
 
Regierungsratsbeschluss vom 17. Juni 2014 
 
 
 

Anzug Emmanuel Ullmann und Konsorten betreffend „Tariford-
nung der öffentlichen Parkhäuser“ 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 9. Mai 2012 den nachstehenden Anzug Emmanuel 
Ullmann dem Regierungsrat zur Stellungnahme überwiesen: 

 
„Der Kanton betreibt im Finanzvermögen vier öffentliche Parkhäuser (Elisabethen, Steinen, City und 
St. Jakob), in denen insgesamt rund 4'000 Parkplätze vorwiegend an Kurzzeit-Parkierer zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Parktarife sind in der Tarifordnung über die Parkhäuser Basel-Stadt enthal-
ten und berücksichtigen gemäss Immobilienstrategie des Kantons aus dem Jahre 2007 zusätzlich zu 
den wirtschaftlichen Zielsetzungen auch weitere öffentliche Zielsetzungen. Damit werden stabile Er-
träge generiert und ein Beitrag an die Standort-, Verkehrs- und Wohnpolitik des Kantons geleistet. 
Gemäss Tarifordnung variieren die Tarife zwischen CHF 1 und 3 pro Stunde (ab 50 Rappen für das 
Parkhaus St. Jakob). Die Tagespauschale beträgt CHF 25 (CHF 20 für das Parkhaus St. Jakob), die 
Monatskarte CHF 195 (CHF 90 für das Parkhaus St. Jakob). 

Private Parkhäuser haben demgegenüber meistens leicht höhere Tarife: 

- Centralbahnparking: CHF 8 pro Stunde bzw. Tagespauschale CHF 60 (P1) resp. CHF 2 bis 4 pro 
Stunde bzw. Tagespauschale von CHF 40. Monatskarte für CHF 325. 

- Anfos: CHF 2.50 pro Stunde 

- Aeschen: CHF 1.50 bis 3 pro Stunde. Tagespauschale CHF 35. 

- Post: CHF 1 bis 2 pro Stunde. Tagespauschale CHF 30. 

- Bad. Bahnhof: CHF 2 bis 2.50 pro Stunde. Tagespauschale zwischen CHF 20 und 35. 

- Claramatte: CHF 1.50 bis 3 pro Stunde. Tagespauschale zwischen CHF 30 und 35. 

 
Der Regierungsrat möchte mit seiner Verkehrspolitik einen Beitrag an die Zielsetzung einer Redukti-
on der Verkehrs- leistung des privaten Motorfahrzeugverkehrs um 10% bis zum Jahr 2020 leisten. 
Wenn immer möglich, soll die Bevölkerung ermuntert werden, den öffentlichen statt den motorisier-
ten Individualverkehr zu benutzen. Dies soll erreicht werden u.a. durch den Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs (vgl. S. 17 des Legislaturplans 2009-2013). Nach Meinung der Anzugstellenden muss das 
Ziel jedoch auch erreicht werden, indem marktgerechte Preise für die Parkplätze in Parkhäusern ver-
langt werden. Es ist anzunehmen, dass ein privater Parkhauseigentümer die Preise bereits angeho-
ben hätte. Zu günstige Parkplätze anzubieten kann nicht im Interesse der Verkehrspolitik unseres 
Kantons liegen. Hinsichtlich Qualität sind die privaten Parkhäuser den öffentlichen Parkhäusern 
ebenbürtig. Demgegenüber sind die generierten Erträge der Parkhäuser im Vergleich zum Immobili-
enportfolio des Kantons vernachlässigbar. Zudem sind die vier Parkhäuser mengenmässig zu gering, 
um eine gewichtige Rolle in der Immobilienstrategie des Kantons spielen zu können. Grundsätzlich 
ist es fraglich, ob der Kanton Parkplätze anbieten soll und ob dies nicht eher Sache von privaten In-
vestoren wäre. Ein Mittelweg als Lösung ist die Verpachtung der Parkhäuser an Private, allenfalls 
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verbunden mit einem Leistungsauftrag punkto Verfügbarkeit, Sicherheit, Sauberkeit etc. So entstün-
den Marktpreise und der Kanton 
reduziert sein unternehmerisches Risiko. 
Die Anzugstellenden bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 

- ob die öffentlichen Parkhäuser mit einem Leistungsauftrag an Private verpachtet werden können, 

- ob alternativ die Tarifordnung nicht den Marktpreisen der privaten Parkhäuser angepasst werden 
sollte. 

 
Emmanuel Ullmann, David Wüest-Rudin, Aeneas Wanner, Martina Bernasconi, Brigitta Gerber, 
Christian Egeler, Kerstin Wenk, Christoph Wydler, Helen Schai-Zigerlig, Mirjam Ballmer, Jörg Vitelli“ 
 

 
Wir berichten zu diesem Anzug wie folgt: 

1. Können die öffentlichen Parkhäuser mit einem Leistungsauftrag 
an Private verpachtet werden? 

Immobilien Basel-Stadt bewirtschaftet in der Abteilung „Parkhäuser Basel-Stadt“ die vier öffentli-
chen Parkhäuser im Eigentum der Einwohnergemeinde der Stadt Basel, die Parkhäuser City, 
Elisabethen, Steinen und St. Jakob. Zusammen mit dem Parkhaus Storchen, das zusätzlich im 
Mandat bewirtschaftet wird, umfasst das Angebot rund 4‘000 Parkplätze in der Innenstadt und 
beim St. Jakob Stadion. Damit ist „Parkhäuser Basel-Stadt“ einer der grössten Parkhausbewirt-
schafter in der Schweiz. 
 
Trotz dieser Grösse ist die Bewirtschaftung der Parkhäuser mit fünf Vollzeitstellen sehr schlank 
aufgestellt. Ein weitgehendes Outsourcing hat bereits stattgefunden. Sämtliche Dienstleistungen 
im Bereich Sicherheit, Reinigung und technischer Unterhalt werden heute durch externe Mandate 
von privaten Firmen wahrgenommen, die auf die spezifischen Leistungen spezialisiert sind. Die 
Leistungsaufträge werden regelmässig am Markt ausgeschrieben. 
 
Immobilien Basel-Stadt nimmt in der Parkhausbewirtschaftung die strategischen Aufgaben wahr, 
dies macht Sinn, denn die Parkhäuser stehen stark im öffentlichen und politischen Fokus. Park-
plätze spielen im Stadtkanton eine wichtige Rolle, insbesondere bei Fragestellungen zum Wirt-
schaftsstandort sowie zur Wohn-, Verkehrs- und Umweltpolitik;  sie sind ebenfalls von erheblicher 
Bedeutung für Basel als Eventstandort, Standort von Sportveranstaltungen und für den Touris-
mus. Die staatlichen Parkhäuser sind durch ihre ausgezeichnete Lage von hoher Bedeutung zur 
Aufrechterhaltung einer lebendigen Innenstadt. Sie gehören zur wichtigen Infrastruktur des Kan-
tons, deren Management er nicht aus der Hand geben darf. Der Regierungsrat ist davon über-
zeugt, dass die strategische Bewirtschaftung der öffentlichen Parkhäuser auch weiterhin durch 
den Kanton wahrgenommen werden soll.  

2. Kann die Tarifordnung an die Marktpreise der privaten Park-
häuser angepasst werden?  

Ja. Im Kanton Basel-Stadt wurde vor kurzem die Parkraumbewirtschaftung eingeführt. Diese ver-
ändert die gesamte Parkplatzsituation in Basel, inklusive Preisgestaltung. Der Regierungsrat will 
erste Auswirkungen der durch die Einführung der Parkraumbewirtschaftung veränderten Bedin-
gungen abwarten, plant aber die Erhöhung der Preise durch eine Revision der Tarifordnung im 
2015. 
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3. Antrag 

Aufgrund dieses Berichts beantragen wir, den Anzug Emmanuel Ullmann und Konsorten betref-
fend „Tarifordnung der öffentlichen Parkhäuser“ abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
  
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 
 


